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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen,  
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

304. Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls 
 gem. § 3a UVPG im  
 Genehmigungsverfahren nach dem 
 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 für die 
 Covestro Deutschland AG 
 41538 Dormagen

Bezirksregierung Köln 
Az. 53.0032/16/G16-Ku

Köln, den 12. Juni 2017

Auf der Grundlage des § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Fe-
bruar 2010 in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit 
Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Covestro Deutschland AG beantragt ge-
mäß § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
die  Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Anlage 
zur Herstellung von Toluylendiisocyanat (TDI-Anlage) 
im CHEMPARK Dormagen, Gemarkung Worringen, 
Flur 33, Flurstück 66.

Es handelt sich um eine Anlage nach Nr. 4.1.4 (Herstel-
lung von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen, hier von 
Isocyanaten) der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. BImSchV).

Gegenstand des Genehmigungsantrages (Vorhabens) 
ist im Wesentlichen die Errichtung und der Betrieb zweier 
neuer Trockner (sog. CFT-Trockner) statt der bisher ge-
nehmigten Knetertrockner, die Ausweisung eines neuen 
Produktes, das bisher als Abfall in der TDI-Anlage an-
fällt, Errichtung und Betrieb einer LKW-Verladestelle 
sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um ein 
Vorhaben nach Nr. 4.2 der Anlage 1 des UVPG. Es wurde 

Als Sonderbeilage:   
Karte über Naturschutzgebiet Heckberg
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daher gemäß § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV geprüft, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die im 
§ 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter haben kann. 
Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind und so-
mit eine Umweltverträglichkeitsprüfung entbehrlich ist.

Im Auftrag 
gez.  K u c k 

ABl. Reg. K 2017, S. 185

305. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 über den Betrieb der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk 
 für die Kommunen des 
 Rheinisch-Bergischen Kreises durch den RBK

Basierend auf dem Betriebskonzept für den Digitalfunk 
der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben) in Nordrhein-Westfalen in seiner derzeitigen 
Fassung (aktuell: Version 1.2.1 vom 5. April 2013) und 
i. V. m. §§ 23 ff. des Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 1. Oktober 1979 
(GV. NRW S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), schließen die

Stadt Bergisch Gladbach, 
vertreten durch den Bürgermeister,

und die

Stadt Burscheid, 
vertreten durch den Bürgermeister

und die

Gemeinde Kürten 
vertreten durch den Bürgermeister

und die

Stadt Leichlingen 
vertreten durch den Bürgermeister

und die

Gemeinde Odenthal 
vertreten durch den Bürgermeister

und die

Stadt Overath 
vertreten durch den Bürgermeister 

und die

Stadt Rösrath 
vertreten durch den Bürgermeister 

und die

Stadt Wermelskirchen  
vertreten durch den Bürgermeister

mit dem

Rheinisch-Bergischen Kreis 
vertreten durch den Landrat,

folgende Vereinbarung: 

Präambel

Der Digitalfunk wird bei der Polizei und bei den Be-
hörden und Organisationen der nichtpolizeilichen Gefah-

renabwehr (BOS) in NRW schrittweise eingeführt. Mit 
Erlass vom 27. April 2012 hat das Ministerium für Inne-
res und Kommunales NRW das Betriebskonzept für den 
 Digitalfunk BOS in NRW – Aktenzeichen 7 DF 08 01 – in 
Kraft gesetzt. Dieses Konzept enthält neben grundsätzli-
chen Ausführungen zum BOS-Digitalfunk – Definitionen 
sowie die Benennung und Zuweisung von Aufgaben, Ver-
antwortlichkeiten und Organisationseinheiten.

Das Betriebskonzept Digitalfunk des Landes NRW 
in der derzeitigen Fassung (aktuell: Version 1.2.1 vom  
5. April 2013) sieht die Einrichtung und den Betrieb einer 
so genannten „Vorhaltenden Stelle Digitalfunk“ bei den 
kreisangehörigen Kommunen, Kreisen und kreisfreien 
Städten vor.

Die in dem o. g. Betriebskonzept für den Digitalfunk 
BOS vorgesehene sogenannte Vorhaltende Stelle (VSt) ist 
die Stelle im Digitalfunk, bei der die Endgeräte verwaltet 
werden (Administration). Hierunter ist in erster Linie die 
einheitliche Anpassung der Programmierung von End-
geräten zu verstehen.

Ferner setzt die Vorhaltende Stelle Vorgaben der Auto-
risierten Stelle NRW (Autorisierte Stelle NRW;   
h i e r :  Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste) um.

Der erklärte Wille der kreisangehörigen Kommunen 
des Rheinisch-Bergischen Kreises und ihrer Feuerwehren 
ist, diese Vorhaltende Stelle Digitalfunk zentral durch den 
Kreis einrichten und betreiben zu lassen.

Vor diesem Hintergrund wird folgende Vereinbarung 
getroffen.

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die kreisangehörigen Kommunen Burscheid, Kürten, 
Leichlingen, Odenthal, Overath und Rösrath über-
tragen dem Rheinisch-Bergischen Kreis gem. § 23 
Abs. 2 Satz 2 GkG NRW die Aufgabendurchführung 
für die Einrichtung und den Betrieb der Vorhaltenden 
Stelle Digitalfunk (für Sepura-Endgeräte) im Rahmen 
dieser öffentlich rechtlichen Vereinbarung.

 Die Aufgaben der Vorhaltenden Stelle ergeben sich 
aus dem Betriebskonzept für den Digitalfunk der 
BOS in Nordrhein-Westfalen NRW.

 Auf Basis dieses Betriebskonzeptes wird dem Rhei-
nisch-Bergischen Kreis die Durchführung der folgen-
den Aufgaben für Sepura-Endgeräte übertragen:

 – Störungsmanagement

 – Problemmanagement

 – Änderungsmanagement

 – Konfigurationsmanagement

 – Versionsmanagement

 – Servicegütemanagement

 – Verfügbarkeitsmanagement

 – Notfallmanagement

 – Sicherheitsmanagement

 – Anforderungsmanagement
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 Die Beschreibung der damit verbundenen Aufgaben, 
sowie der damit verbundenen Anforderungen ergibt 
sich aus der beiliegenden Tabelle (Anlage 1), die Be-
standteil dieser Vereinbarung ist.

(2) Die Kommunen Bergisch Gladbach und Wermelskir-
chen mit den hauptamtlichen Wachen bzw. Einsatz-
kräften übertragen dem Rheinisch-Bergischen Kreis 
im Rahmen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung gem. § 23 Abs. 2 Satz 2 GkG NRW ebenfalls die 
Aufgabendurchführung für die Einrichtung und den 
Betrieb der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk entspre-
chend der Aufgabenbeschreibung nach § 1 Abs. 1 S. 3 
u. 4 dieser Vereinbarung.

 Sie werden jedoch durch ihre Feuerwehren mit 
hauptamtlichen Kräften (Teil-) Aufgaben gemäß des 
als Anlage 2 beigefügten Umsetzungskonzeptes, in 
der jeweils aktuellen Fassung, selber wahrnehmen. 
Demnach beinhaltet die Übertragung der Aufgaben-
durchführung nicht die (Teil-) Aufgaben, welche in 
dem anliegenden Umsetzungskonzept bei den jewei-
ligen Ausführungsbestimmungen den Digitalfunk-
werkstätten der Städte Bergisch Gladbach und Wer-
melskirchen zugeordnet sind und von diesen selbst 
wahrgenommen werden.

(3) Der Rheinisch-Bergische Kreis verpflichtet sich, die 
anfallenden Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 gleicher-
maßen für die jeweils genannten Kommunen des 
Rheinisch  Bergischen Kreises zu erfüllen.

(4) Die Rechte und Pflichten in Bezug auf die Sicher-
stellung der Gefahrenabwehr des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises und der Kommunen des Rheinisch-
Bergischen Kreises gemäß dem Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katas-
trophenschutz (BHKG NRW) sowie dem Gesetz  
über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung  
und dem Krankentransport durch Unternehmen 
(RettG NRW) bleiben durch diese Vereinbarung un-
berührt.

(5) Der Betrieb der Vorhaltenden Stelle erfolgt zu den 
normalen Bürozeiten (Kernarbeitszeit: werktags 
montags bis donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr – 
12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie freitags 
in der Zeit von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr) und in einem 
Umfang in der Regel von 39 Stunden pro Woche.

 Darüber hinaus wird in den übrigen Zeiten die Mög-
lichkeit der Erreichbarkeit sowie einer Abgabe defek-
ter Geräte jederzeit (365/7/24) sichergestellt.

(6) Als Bindeglied zwischen dem Nutzer und der Vorhal-
tenden Stelle kann bei Bedarf zusätzlich ein örtlicher 
Beauftragter für Digitalfunk der Kommunen/Feuer-
wehren für die Vorhaltende Stelle benannt werden.

(7) Der Kreis erstellt im Einvernehmen mit den Feuer-
wehren der Kommunen spätestens bis zum Eintritt in 
den Wirkbetrieb ein Nutzerhandbuch unter Berück-
sichtigung des gemeinsam mit den Funkwerkstätten 
Bergisch Gladbach und Wermelskirchen erarbeiteten 
Umsetzungskonzeptes.

§ 2 
Technik und Personal

(1) Der Rheinisch-Bergische Kreis stellt die für die Be-
arbeitung der unter § 1 Abs. 1 und 2 dieser Vereinba-
rung genannten Aufgaben benötigte technische Aus-
stattung und das Personal zur Verfügung.

(2) Der Rheinisch-Bergische Kreis hat den erforderli-
chen Personalbedarf von zwei Vollzeitmitarbeitern 
(Entgeltgruppe 8 bzw. Besoldungsgruppe A 8/A 9) 
für die Vorhaltende Stelle bereitzustellen.

 Der Betrieb der Vorhaltenden Stelle erfolgt zu den 
normalen Bürozeiten (Kernarbeitszeit: werktags 
montags bis donnerstags in der Zeit von 08:30 Uhr – 
12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr sowie freitags 
in der Zeit von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr) und in einem 
Umfang in der Regel von 39 Stunden pro Woche.

 Mit Aufnahme des Wirkbetriebes kann eine Anpas-
sung dieser Regelung erforderlich werden. Dazu ist 
ein Beschluss der HVB-Konferenz notwendig. Eine 
daraus resultierende Anpassung der Vereinbarung 
erfolgt im Weiteren unter Berücksichtigung der Re-
gelungen zur Beteiligung der politischen Gremien 
sowie der Erfordernisse nach GkG NRW.

(3) Der Rheinisch-Bergische Kreis trägt dafür Sorge, dass 
das eingesetzte Personal die erforderliche fachliche 
Qualifikation und Eignung aufweist und dass die ein-
gesetzten Geräte dem technischen Standard entspre-
chen.

§ 3 
Kosten

(1) Der Rheinisch-Bergische Kreis übernimmt die Vor-
finanzierung der Kosten für die Einrichtung und den 
Betrieb der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk für die 
ihm mit § 1 Abs. 1 und Abs. 2 dieser Vereinbarung 
übertragene Aufgabendurchführung.

(2) Die Erstattung der Personal- und Arbeitsplatzkos-
ten (nach KGST) erfolgt für die nach § 1 Abs. 1 und 
Abs. 2 dieser Vereinbarung übertragene Aufgaben-
durchführung zu je 1/8 pro Kommune. Basis für die 
pauschalierte Erstattung ist das jeweils zu Beginn des 
Haushaltsjahres aktuelle KGST Gutachten „Kosten 
eines Arbeitsplatzes“.

 Die Erstattung erfolgt zum 1. Juli eines jeden Jahres 
für das jeweils laufende Jahr.

(3) Darüber hinaus anfallende Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen, die Abschreibungsaufwendun-
gen für Investitionen sowie die sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen im Zusammenhang mit der nach 
§ 1 Abs. 1 und 2 dieser Vereinbarung übertragenen 
Aufgabendurchführung (Einrichtung und Betrieb der 
Vorhaltenden Stelle Digitalfunk für die kreisange-
hörigen Kommunen) werden über die Kreisumlage 
finanziert.

(4) Nach zwei vollen Betriebsjahren werden die Parteien 
die Betriebskostenaufteilung überprüfen und bei Be-
darf für die Zukunft neu regeln.
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§ 4 
Haftungsausschluss

(1) Der Kreis haftet nicht für Schäden, die auf Grund 
eines technisch bedingten und von ihr nicht zu ver-
tretenden Mangels oder Ausfalls der technischen Ein-
richtung verursacht worden sind.

(2) Der Kreis übernimmt keine Haftung für Schäden / 
Folgeschäden durch unsachgemäßen Gebrauch der 
bereitgestellten Infrastruktur / Geräte.

§ 5 
Dauer der Vereinbarung, Kündigung

(1) Die Vereinbarung wird zunächst bis zum 31. Dezem-
ber 2021 geschlossen.

(2) Sie verlängert sich automatisch um jeweils zwei wei-
tere Jahre, falls sie nicht von einem der Vertragspart-
ner mit einer Frist von einen Jahr zum jeweiligen Jah-
resende schriftlich gekündigt wird.

§ 6 
Evaluierung

Ob der Umfang bzw. die Verfügbarkeit der Vorhalten-
den Stelle Digitalfunk seitens der Kommunen als ausrei-
chend erachtet wird, wird nach zwei vollen Betriebskos-
tenjahren evaluiert. Hierzu gehört auch die Überprüfung 
der Betriebskostenaufteilung nach § 3 Abs. 4 dieser Ver-
einbarung.

Über eine Anpassung dieser öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung ist ein Beschluss der HVB-Konferenz notwen-
dig.

Die Regelungen zur Beteiligung der politischen Gre-
mien sowie die Erfordernisse nach GkG NRW sind ent-
sprechend zu berücksichtigen.

§ 7 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung

(1)  Die Beteiligten verpflichten sich, die Vereinbarung 
geänderten gesetzlichen Bestimmungen anzupassen.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Beschlüsse der politischen Gremien und 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sowie der 
Bekanntmachung.

§ 8

In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung wird nach erfolgter Genehmigung 
durch die in § 29 Abs. 4 GkG NRW bestimmte Aufsichts-
behörde am Tage nach der Bekanntmachung im Veröf-
fentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam, frühes-
tens jedoch am 1. Januar 2017.

Bergisch Gladbach, den 21. April 2017

Rheinisch-Bergischer Kreis  
Der Landrat  
gez. Dr. Hermann-Josef Im Auftrag 
T e b r o k e gez.  S c h i l d e

Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister Im Auftrag 
gez. Lutz  U r b a c h gez.  W i d d e n h ö f e r

Stadt Burscheid 
Der Bürgermeister In Vertretung 
gez. Stefan  C a p l a n gez.  L e n z

Gemeinde Kürten 
Der Bürgermeister In Vertretung 
gez.  Willi  H e i d e r gez. Willi  H e m b a c h

Stadt Leichlingen 
Der Bürgermeister Im Auftrag 
gez. Frank  S t e f f e s gez.  B a r k o w s k i

Gemeinde Odenthal 
Der Bürgermeister In Vertretung 
gez. Robert  L e n n e r t s gez.  B o s b a c h

Stadt Overath 
Der Bürgermeister Im Auftrag 
gez. Jörg  W e i g t gez.  F r o m m h o l d

Stadt Rösrath 
Der Bürgermeister  
gez.  Im Auftrag 
Marcus Maria  M o m b a u e r gez.  L e y

Stadt Wermelskirchen 
Der Bürgermeister Im Auftrag 
gez. R a i n e r  B l e e k
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Genehmigung

Zwischen den Kommunen des Rheinisch-Bergischen 
Kreises und dem Rheinisch-Bergischen Kreis ist gemäß 
den Vorschriften der §§ 1 und 23 ff des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zur-
zeit geltenden Fassung (SGV NRW 202) die vorstehende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb 
der Vorhaltenden Stelle Digitalfunk für die Kommunen 
des Rheinisch-Bergischen Kreises durch den Rheinisch-
Bergischen Kreis abgeschlossen worden.

Diese Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 
GkG NRW i. V. m. § 29 GkG NRW aufsichtsbehördlich 
genehmigt sowie gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW 
bekannt gemacht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß  
§ 24 Abs. 4 GkG NRW am Tage nach der Bekanntma-
chung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde 
wirksam.

Köln, den 1. Juni 2017

Bezirksregierung Köln 
Az. 31.1.6.3-417

Im Auftrag 
gez.  S p e c h t 

ABl. Reg. K 2017, S. 186

306. Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das 
 Naturschutzgebiet „Heckberg“, 
 Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis 
 vom 30. Mai 2017

Aufgrund des § 22 Absatz 1 und 2 und des § 23 des Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542) in Verbindung mit § 43 Absatz 1 des Gesetzes 
zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landes-
naturschutzgesetz – LNatSchG NRW) vom 15. Novem-
ber 2016 (GV. NRW. Nr. 34 Seite 933 ff) und den §§ 12, 
25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) 
in der geltenden Fassung (SGV. NRW. 2060) verordnet die 
Bezirksregierung Köln:

§ 1 
Gegenstand der Verordnung

(1) Das in § 2 näher bezeichnete und in der anliegenden 
Karte gekennzeichnete Gebiet wird unter Natur-
schutz gestellt.

(2) Das Gebiet umfasst naturnahe und zum Teil bach-
begleitende Feuchtwälder am Rande eines sich süd-
lich des Heckberges in das Offenland erstreckenden 
kleineren Waldgebietes mitsamt eines Teilabschnittes 
des Müchelsbaches nordöstlich von Much, Ortsteil 
Henningen.

(3) Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Heck-
berg“.

§ 2 
Abgrenzung des Schutzgebietes

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 10 
Hektar und umfasst in der Gemeinde Much, Gemar-
kung Miebach, die Flur 1, teilweise. 

(2) Die genauen Grenzen des geschützten Gebietes  
sind in der als Anlage beigefügten Karte im Maß-
stab 1:5000 (Deutsche Grundkarte) mit einer flächig 
 grünen Schattierung dargestellt.

(3) Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung und kann 
zusammen mit dem Verordnungstext während der 
Dienststunden eingesehen werden:

 1. als Originalausfertigung 
 bei der Bezirksregierung Köln  
 (Höhere Naturschutzbehörde),

 2. als Zweitausfertigung  
 beim Landrat des Rhein-Sieg-Kreises  
 (Untere Naturschutzbehörde). 

§ 3 
Schutzzweck des Gebietes

Die Unterschutzstellung erfolgt wegen der besonderen 
Bedeutung des Gebietes

1. gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zur Erhaltung, 
Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebens-
stätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften be-
stimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, ins-
besondere

1.1 naturnaher Feuchtwälder mit zum Teil gesetzlich 
geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG, die ins-
besondere geprägt sind durch torfmoos- und pfeifen-
grasreiche Bruch-, Sumpf- und Auwälder;

1.2 eines Eichen-Buchen-Altholzbestandes;

1.3 eines ökologisch wertvollen, kleineren Fließgewäs-
sersystems mit guter Wasserqualität und zum Teil mit 
gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG, 
das insbesondere geprägt ist durch

 a.  einen naturnah geprägten Teilabschnitt des  
Müchelsbaches mit

  –  mäandrierendem Verlauf innerhalb der Waldbe-
stände sowie am Waldrand,

  –  angrenzend sickerquelligen Bereichen, was-
serzügigen Feuchtsenken und kleinen Fließ-
gewässern, die insbesondere von den östlichen 
Hängen dem Müchelsbach zufließen und eine 
typische begleitende Feuchtvegetation aufwei-
sen,

  –  lokal ausgebildeten Steil- und Flachufern sowie 
Uferabbrüchen, das Ufer sichernden Erlen,

  –  einer strukturreichen Gewässersohle mit klei-
nen lokalen Vertiefungen, abwechslungsreicher 
Geschiebeführung und unterschiedlichsten Bo-
densubstraten; 



– 206 –

 b.  naturnahe Ufer- und Auenbereiche – als Lebens-
raum zahlreicher zum Teil gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten, die unter anderem geprägt sind 
durch

 –  bachbegleitende Erlen-Ufergehölze und Au-
waldreste,

 –  Bereiche mit stehendem und liegendem Tot-
holz,

 –  einem stehenden Binnengewässer mit naturna-
her Unterwasservegetation,

 –  kleinflächigen (Waldsimsen-)Sümpfen und 
Großseggenriedern;

1.4 der Offenlandbiotope auf den angrenzenden Talhän-
gen oberhalb der Terrassenkante, die zum Teil nach  
§ 30 BNatSchG geschützt sind, wie

 –  artenreiche Magerwiesen,

 –  brachgefallenes, ehemals artenreiches Grünland 
samt einwandernden Waldarten;

1.5 aufgrund der Vernetzungsfunktion des von Feucht-
wäldern begleiteten Müchelsbaches mit dem Wahn-
bachtalsystem;

2. gemäß § 23 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG aus wissen-
schaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskund-
lichen Gründen, insbesondere wegen der 

 –  teils extensiven Nutzung der an den Talhängen aus-
gebildeten mageren Grünlandflächen;

 –  Seltenheit der vorkommenden Böden mit einem 
teils hohen Grundwasserstand als Voraussetzung 
für das Vorkommen verschiedener zum Teil be-
drohter Tier- und Pflanzenarten; 

3. gemäß § 23 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG wegen der Sel-
tenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden 
Schönheit, insbesondere 

 –  der naturnahen und feuchten Bruchwaldstadien 
mit alten und teils mehrtriebigen Erlenstöcken so-
wie zum Teil alten (Moor-)Birkenbeständen ein-
schließlich stehendem und liegendem Totholz,

 –  der engen Verzahnung mit sickerquelligen (Hang-)
Bereichen am Rande der Aue mittels kleinerer 
Fließgewässer und Feuchtsenken sowie 

 –  einem naturnahen Fließgewässer mit begleitendem 
Auwald-/Feuchtwald und Laubholzbeständen.

§ 4 
Umsetzung der Schutzziele

(1) Die (Erlen-)Bruch-, Sumpf- und Auwaldbestände 
sollen einschließlich der sickerquelligen Bereiche und 
wasserzügigen Feuchtsenken ebenso wie der Mü-
chelsbach und die ihm zustrebenden kleinen Fließ-
gewässern und Feuchtsenken – soweit erforderlich 
– in ihrer Entwicklung unterstützt und ggf. durch 
notwendige Freistellungen von Gehölzen verbessert 
werden. Insgesamt soll ein natürliches Gleichgewicht 
des Naturhaushalts erhalten bzw. wiederhergestellt 
werden.

(2) Die vorhandenen Gehölzbestände entlang der Fließ-
gewässer und Feuchtbereiche sowie auf den angren-
zenden Talhängen sollen in naturnahe, stufig ge-
schichtete und aus einem Mosaik an verschiedenen 
Altersstadien der jeweils standörtlich angepassten 
(Laubholz-)Vegetation umgebaut werden.

(3) Die Offenlandbereiche sollen langfristig weitgehend 
frei von Gehölzen erhalten und durch extensive Nut-
zungsarten oder Pflegemaßnahmen ökologisch ent-
wickelt oder aufgewertet werden. 

§ 5 
Verbote

(1) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des Naturschutzgebietes 
oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen 
Störung führen können, sind verboten.

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verbo-
ten,

1. bauliche Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 Bauord-
nung NRW – auch wenn sie keiner baurechtlichen 
Genehmigung oder Anzeige bedürfen – zu errichten, 
zu ändern oder in ihrer Nutzung zu ändern. Zu bau-
lichen Anlagen gehören u. a. Stell-, Camping- und 
Lagerplätze, Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, 
Warenautomaten, Werbeanlagen im Sinne von § 13 
Abs. 1 Bauordnung NRW, Schilder, sowie Einfrie-
dungen aller Art; ausgenommen hiervon sind:

 a)  Schilder, die auf die Schutzausweisung hinweisen, 
der Besucherlenkung und -information oder als 
Ortshinweise oder Warntafeln dienen. Aufstel-
lungsorte und Gestaltung der Schilder sind mit 
dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als Untere 
Naturschutzbehörde abzustimmen;

 b)  gesetzlich vorgeschriebene Schilder;

 c)  ortsübliche und für den Forstbetrieb notwendige 
Kulturzäune im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Land- und Forstwirtschaft;

2. Straßen, Wege – einschließlich Forstwirtschafts- 
wege –, Reitwege oder sonstige Verkehrsanlagen (z. B.  
auch Stellplätze) neu zu errichten oder auszubauen;

3. ober- oder unterirdische Leitungen aller Art – auch 
Drainageleitungen – zu verlegen, zu errichten oder zu 
ändern; 

4. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen, Bohrungen, Sprengungen oder sons-
tige Veränderungen der Bodengestalt vorzunehmen; 
ausgenommen hiervon ist die Entnahme von Boden- 
und Gesteinsproben (Schürfe oder Bohrungen) durch 
den Geologischen Dienst NRW für wissenschaftliche 
Untersuchungen, zur bodenkundlichen oder geolo-
gischen Landesaufnahme im Einvernehmen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde; 

5. Feuer anzuzünden oder zu unterhalten;

6. Hunde unangeleint mit sich zu führen oder sie außer-
halb von Wegen laufen zu lassen sowie Hundesport-
übungen durchzuführen;
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7. zu zelten, zu campen oder zu lagern;

8. Flächen außerhalb der befestigten oder gekennzeich-
neten Straßen und Wege sowie außerhalb von Park- 
bzw. Stellplätzen zu betreten, zu befahren oder auf 
ihnen zu reiten;

9. Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Geräte aller 
Art abzustellen;

10. Einrichtungen für Erholungszwecke anzulegen, be-
reitzuhalten oder zu ändern;

11. Veranstaltungen aller Art durchzuführen; 

12. Einrichtungen für den Schieß- und Luftsport sowie 
für den Motor- und Modellsport bereitzustellen oder 
diese Sportarten zu betreiben;

13. stehende oder fließende Gewässer, hierzu zählen auch 
Fischteiche, anzulegen, zu beseitigen oder umzuge-
stalten, ihren Verlauf zu verändern oder die Ufer und 
Sohlen erheblich zu beeinträchtigen sowie die Hy-
drobiologie nachhaltig zu beeinflussen;

14. Stillgewässer zu beangeln;

15. Quellen, Quellsümpfe sowie Bruch-, Sumpf- und 
Auwälder, oder deren feuchtgeprägte Umgebung er-
heblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören;

16. den Grundwasserspiegel zu verändern, Oberflächen-
wasser einzuleiten sowie Bewässerungs-, Entwässe-
rungs- oder andere den Wasserhaushalt verändernde 
Maßnahmen – einschließlich der Einleitung von Nie-
derschlagswasser – vorzunehmen;

17. feste oder flüssige Stoffe oder Gegenstände, insbeson-
dere Abfallstoffe, zu lagern oder aufzubringen;

18. Düngemittel (insbesondere Festmist, Gülle und Klär-
schlamm) zu lagern;

19. Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunrei-
nigen; 

20. die Bodenerosion zu fördern;

21. Ufer-, Quell- und Sumpfbereiche in Nutzung zu neh-
men oder zu beweiden sowie Flächen, die bisher nicht 
beweidet wurden, in die Beweidung zu überführen, 

22. Pflanzenschutzmittel (einschließlich Schädlingsbe-
kämpfungsmittel) anzuwenden sowie die chemische 
Behandlung von Holz oder anderer Produkte vorzu-
nehmen; ausgenommen hiervon ist:

 der Einsatz von Insektiziden in Waldbeständen im 
Kalamitätsfall im Einvernehmen mit der Unteren Na-
turschutzbehörde und der Unteren Forstbehörde;

23. Brach- oder Grünlandflächen umzubrechen oder in 
eine andere Nutzung umzuwandeln oder die Gras-
narbe großflächig durch übermäßige Beweidung 
nachhaltig zu beeinträchtigen oder zu zerstören;

24. die Bruch-, Sumpf- und Auwaldbestände nachhaltig 
oder erheblich zu schädigen, insbesondere durch Ma-
schineneinsatz oder sonstiger Maßnahmen; 

25. wildlebende Pflanzen und Pilze aller Art oder Teile 
davon abzuschneiden, abzupflücken, zu beschädigen, 
auszureißen, auszugraben oder in sonstiger Weise zu 
gefährden;

26. wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, zu verletzen 
oder mutwillig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen 
oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzu-
bringen sowie ihre Brut- und Lebensstätten, Puppen, 
Larven oder sonstige Entwicklungsformen fortzu-
nehmen und zu sammeln, zu beschädigen oder zu 
entfernen; 

27. Pflanzen oder deren vermehrungsfähige Teile auszu-
bringen oder anzusiedeln; 

28. Tiere auszubringen; ausgenommen hiervon ist  
das Ausbringen von Tieren mit Genehmigung der zu-
ständigen Behörde;

29. Erstaufforstungen vorzunehmen, Weihnachtsbaum- 
oder Schmuckreisigkulturen anzulegen;

30. in Laubwäldern große Kahlhiebe über 0,3 Hektar, 
Wiederaufforstungen von Laubholzbeständen mit 
Nadelbäumen oder anderen im Naturraum nicht 
heimischen oder nicht standortgerechten Baumarten 
vorzunehmen;

31. Nadelwald in oder an Bachtälern, Binnengewässern 
Quell- und Sumpfbereichen anzulegen;

32. Wildäsungsflächen und Wildfütterungen (einschließ-
lich Ablenkungsfütterungen) sowie Kirrungen in 
Quellbereichen, feuchten Hochstaudenfluren, Ufer-
bereichen, Sumpf- und Auwäldern und auf anderen 
Feuchtflächen sowie auf Grünlandflächen anzulegen 
oder vorzunehmen;

33. Ansitzeinrichtungen – mit Ausnahme von offenen 
Ansitzleitern – zu errichten oder zu ändern.

§ 6 
Geltung anderer Rechtsvorschriften

Weitergehende Bestimmungen nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt, insbesondere die weiter-
gehenden Schutzbestimmungen des § 30 BNatSchG in 
Verbindung mit § 42 LNatSchG bei Überlagerung mit 
gesetzlich geschützten Biotopen sowie die Bestimmungen 
der §§ 44 ff BNatSchG über den besonderen Artenschutz.

§ 7 
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verbotsvorschriften des § 5 bleiben:

1. die ordnungsgemäße Landwirtschaft entsprechend 
den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gemäß 
§ 5 Abs. 2 BNatSchG in der bisherigen Art und im 
bisherigen Umfang. Es gelten weiterhin die Verbote 
des § 5 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 15-24; 

2. die ordnungsgemäße forstliche Nutzung unter Be-
rücksichtigung des § 5 Abs. 3 BNatSchG in der bis-
herigen Art und im bisherigen Umfang. Es gelten 
weiterhin die Verbote des § 5 Abs. 2 Nr. 1, 2, 4, 15-17, 
22, 24, 29-31; 
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3. die rechtmäßige und ordnungsgemäße Ausübung der 
Jagd im Sinne des § 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) 
sowie Maßnahmen des Jagdschutzes gemäß § 23 
BJagdG in Verbindung mit § 25 Landesjagdgesetz. Es 
gelten weiterhin die Verbote des § 5 Absatz 2 Nr. 28, 
32 und 33; 

4. die rechtmäßige und ordnungsgemäße fischereiliche 
Nutzung im Sinne des § 5 Abs. 4 BNatSchG in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang. Es gelten 
weiterhin die Verbote des § 5 Absatz 2 Nr. 13, 14, und 
28;

5. andere rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeübte 
Nutzungen aufgrund rechtskräftiger Genehmigun-
gen oder aufgrund eigentumsrechtlichen Bestands-
schutzes in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang;

6. die Gewässerunterhaltung und -entwicklung (dazu 
gehört auch die Renaturierung der Gewässer) auf der 
Grundlage eines von der zuständigen Wasserbehörde 
im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutz-
behörde abgestimmten Unterhaltungsplans oder 
einer entsprechenden wasserrechtlichen Zulassung 
zum naturnahen Gewässerausbau;

7. die Unterhaltung, Instandhaltung und Wiederher-
stellung bestehender rechtmäßiger Anlagen und Ver-
kehrswege, das Nachstreuen loser Wegedeckschich-
ten sowie das Freischneiden des Lichtraumprofils an 
Verkehrsanlagen;

8. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohen-
den gegenwärtigen Gefahr. Die Maßnahmen sind 
dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als Untere Na-
turschutzbehörde nachträglich unverzüglich anzu-
zeigen;

9. Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht; diese Maßnahmen sind dem Landrat des 
Rhein-Sieg-Kreises als Untere Naturschutzbehörde 
vor ihrer Durchführung anzuzeigen, sofern kein Fall 
von Ziffer 8 vorliegt;

10. die vom Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als Untere 
Naturschutzbehörde oder innerhalb des Waldes von 
der zuständigen Forstbehörde im Einvernehmen mit 
der Unteren Naturschutzbehörde angeordneten oder 
genehmigten Schutz-, Entwicklungs-, Pflege- oder 
Optimierungsmaßnahmen.

§ 8 
Befreiungen

Gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit  
§ 75 Absatz 1 LNatSchG kann die Untere Naturschutz-
behörde von den Verboten des § 5 auf Antrag Befreiung 
gewähren, wenn

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaft-
licher Art, notwendig ist oder

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer unzumutbaren Belastung führen würde und die 
Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege vereinbar ist.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen Verbote 
dieser Verordnung können nach § 69 BNatSchG in 
Verbindung mit § 77 LNatSchG NRW als Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 50 000,– Z 
geahndet werden.

(2) Unabhängig davon finden die Bußgeld- und Straf-
vorschriften der §§ 69 und 71 ff BNatSchG sowie des  
§ 329 Absatz 3 Strafgesetzbuch Anwendung.

§ 10 
Inkrafttreten/Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt gemäß § 33 Absatz 2 OBG 
eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt außer Kraft, wenn ein rechts-
kräftiger Landschaftsplan vorliegt, spätestens jedoch 
gemäß § 32 Abs. 1 OBG 20 Jahre nach ihrem Inkraft-
treten.

Hinweis zu Verfahrens- und Formvorschriften 
gemäß § 22 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG in Verbindung 

mit § 43 Absatz 4 LNatSchG

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesnaturschutzgesetzes und des Ordnungsbehör-
dengesetzes kann gegen diese ordnungsbehördliche Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) die ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß verkündet worden

oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Naturschutzbehörde, die die Verordnung erlassen 
hat, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bezirksregierung Köln 
- 51.1-1-SU-Heckberg -

Köln, den 30. Mai 2017

gez. G.  W a l s k e n 
Regierungspräsidentin 

ABl. Reg. K 2017, S. 205
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307. Ordnungsbehördliche Verordnung 
 vom 
 30. Mai 2017 
 über die Teilaufhebung der Verordnung über die 
 „Landschaftsschutzgebiete in den Gemeinden 
 Windeck, Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, 
 Ruppichteroth und Much sowie den Städten Hennef 
 und Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis“

Aufgrund des § 22 Abs. 1 und 2 und des § 26 des Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542) in Verbindung mit § 43 Absatz 1 des Gesetzes 
zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landes-
naturschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der geltenden 
Fassung (SGV.NRW. 791) und der §§ 12, 27 und 34 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden (Ordnungsbehördengesetz NRW – OBG) in der 
geltenden Fassung (SGV. NRW. 2060) verordnet die Be-
zirksregierung Köln:

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich

Die ordnungsbehördliche Verordnung über die „Land-
schaftsschutzgebiete in den Gemeinden Windeck, Eitorf, 
Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much sowie 
den Städten Hennef und Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis“ 
vom 31. August 2006 wird für einen Teil des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans Nr. 33 „Blumenhof“, der 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Eitorf am 19. Sep-
tember 2016 beschlossen wurde, aufgehoben.

(1) Der Aufhebungsbereich bezieht sich auf den west-
lichen Teil des folgenden Flurstückes:   
Gemeinde Eitorf, Gemarkung Eitorf, Flur 24, Flur-
stück 343 teilweise.

(2) Die Lage des aufgehobenen Gebietes ist in der An-
lage zu dieser Verordnung in einer Karte im Maßstab 
1:2500 mit schwarzer Kreuzschraffur dargestellt.

 Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

(3) Die Verordnung mit der Anlage kann während der 
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen 
werden: 

 a) Bezirksregierung Köln,  
 – höhere Naturschutzbehörde –,  
 Zeughausstraße 2–10,  
 50667 Köln, 

 b) Rhein-Sieg-Kreis,  
 – untere Naturschutzbehörde – ,  
 Kaiser-Wilhelm-Platz 1,  
 53721Siegburg, 

 c) Gemeinde Eitorf,  
 Der Bürgermeister,  
 Markt 1,  
 53783 Eitorf.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gemäß § 33 Absatz 2 OBG eine 
Woche nach dem Tag ihrer Verkündung im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Köln in Kraft.

Verfahrens- und Formvorschriften

Hinweis gemäß § 22 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 43 Absatz 4 LNatSchG 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördenge-
setzes kann gegen diese ordnungsbehördliche Verord-
nung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) die ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungsgemäß verkündet worden oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Landschaftsbehörde, die die Verordnung erlassen 
hat, vorher gerügt und die dabei verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Köln, den 30. Mai 2017

Bezirksregierung Köln 
als höhere Naturschutzbehörde 
Az. 51.1-7-RSK-Blumenh

gez.  W a l s k e n 
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308. Genehmigungsverfahren  
 der Fa. Alberdingk Boley GmbH Polytan (BImSchG ) 
 h i e r :  Erweiterung und Optimierung  
 des bestehenden Betriebes

Bezirksregierung Köln 
53.8851.4.18 G/E-16-11/17-B

Auf der Grundlage des § 3a Satz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990 in 
der zur Zeit gültigen Fassung vom 27. Juli 2001 (BGBL. 
I S. 1950/FNA-Nr. 2129-20) wird hiermit folgendes be-
kannt gegeben:

In dem Genehmigungsverfahren gem. § 16 BImSchG 
der Firma Alberdingk Boley GmbH Polytan, Zeißstra- 
ße 21, 50171 Kerpen bzgl. der  Erweiterung des bestehen-
den Betriebes und verfahrenstechnischer Optimierung 
das Betriebes auf dem Betriebsgelände in 50171 Kerpen, 
Gemarkung Kerpen, Flur 36, Flurstück 172, wurde bei 
der Prüfung nach § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV festgestellt, 
dass die v.g. wesentlichen Änderungen der Anlage keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die in § 1a der  
9. BImschV genannten Schutzgüter haben kann.

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist somit entbehrlich.

Köln, den 12. Juni 2017

Im Auftrag 
gez.  B a u l i g

ABl. Reg. K 2017, S. 211

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
309. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die abhan-
den gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse Aa-
chen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonummer: 
3073081998, 3070697960

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

29. August 2017

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1–4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 29. Mai 2017

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2017, S. 211

E Sonstige Mitteilungen
310. Liquidation 
 h i e r :  St. Michael Schützenbruderschaft 
 Mahlberg e. V.

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn unter 
VR 10493 eingetragene St. Michael Schützenbruderschaft 
Mahlberg e. V. ist durch Beschluss vom 21. April 2017 auf-
gelöst und befindet sich in Liquidation.

Gläubiger werden aufgefordert, sich beim Verein zu 
melden und ihre Ansprüche gegen den Verein anzumel-
den.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2017, S. 211

311. Liquidation 
 h i e r :  Better Experience e. V.

Der Verein „Better Experience e. V.“, eingetragen im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter VR 16458, 
ist aufgelöst. Seine Gläubiger werden aufgefordert,  
ihre Ansprüche bei dem Liquidator Lutz Schmitt, Anno-
straße 43, 50678 Köln anzumelden. 

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2017, S. 211

312. Liquidation 
 h i e r :  Tanz- und Bewegungslabor Köln e. V.

Der Verein Tanz- und Bewegungslabor Köln e. V., Köln 
(Vereinsregister Nr. 17205 Amtsgericht Köln) wird ge-
mäß der Mitgliedsversammlung vom 22. Mai 2017 aufge-
löst. Gläubiger des Vereins werden gebeten, sich an den 
Liquidator Florian Scholz, Urnenstraße 48, 51069 Köln, 
zu wenden.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2017, S. 211

313. Liquidaton 
 h i e r :  EPG Euro-Pensionsfonds für 
 Gehaltsumwandlung e. V.

Der Verein (Vereinsregister-Nr. VR 2804) mit Sitz in 
Bergisch Gladbach wird gemäß Beschluss der Mitglieder-
versammlung vom 20. Dezember 2016 aufgelöst. 

Gläubiger des Vereins werden gebeten, sich beim Ver-
ein zu melden.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2017, S. 211



– 212 –

Einzelpreis dieser Nummer 0,64 E

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 
Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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